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An das 

Präs i di um des Na ti ona 1 ra tes 

L 

Hochschülerschaft 
Technische Universität Wien 

1040 Wien, 
Karlsplatz 13 

Tel. 65 44 82, 
65 37 85/ KI. 101 

Wien, 1983-10-21 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle 

des Allgemeinen HochSCh.ul-Studiengesetzes 
__ �:.� __ : ____ JiQ=.�-._. ___ . __ 

Sehr geehrter Herr Nationalrat, 

Sehr geehrte Frau National rätin! 

Die Begutachtung des Entwurfs für die Novelle des §20 Abs. 3 des AHStG be-

wi rkte bei den ei nzel nen Studienrichtungen der Technischen Universi tät Wien 

eine intensive Diskussion. Dies vor allem deshalb., da die Novelle eine 

grundlegende Änderung der derzeitigen Praxis der Exekutierung der 6-Semester 

Fri s t bedeuten würde. 

Ausgehend von der Tatsache, daß der Antei 1 der nebenerwerbs täti g Studierenden 

an der TU-Wien ein außerordentlich hoher ist, wird nämlich mit Ausnahme einer 

einzigen Studienrichtung (Elektrotechnik) die Oberziehung der 6-Semester Frist 

voll toleriert. Zur Zeit war sogar die Studienkommission Elektrotechnik dabei 

sich dieser Vorgangsweise anzuschließen. 

Der Hochschülerschaft an der TU-Wien erscheint es auch sehr problematisch 

Regelungen verbindlich für alle Studienrichtungen an österreichs Universitäten 

festlegen zu wollen. Als Beispiel möchten wir anführen die Studienrichtung 

Bauingenieurwesen. Der Studienbetrieb an der Universi tät Innsbruck mi t geringen 

Hörerzahlen und ei ner sehr straffen Vorlesungsfolge unterschei det si ch grund­

legend vom Studienbetrieb an der TU-Wien, wo ei.n Mehrfaches an Studierenden 

inskribiert sind., und darüber hinaus ein Großteil der Studenten berufstätig ist. 
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Es erscheint daher als Widerspruch, auf der einen Seite den Zugang zur 

Universität zu fördern, und vor allem Berufstätigen den zweiten Bildungsweg 

zu ermöglichen, und auf der anderen Seite den Studienfortschritt durch die 

Verhinderung einer individuelleren Studiengestaltung zu hemmen. 

Ein anderes Problem dürfte auch fn der Unmöglichkeit liegen, die 6-Semester 

Frist an Technischen Universitäten zu administrieren. Gegenüber anderen 

Studienrichtungen fallt auf, daß sich die Technikstudien in eine sehr 

große Anzahl von Teil prüfungen aufspli ttertl. Es müßte daher in Zukunft jeder 

Prüfer vor der Abnahme der Prüfung die vorhandenen Zeugn; sse und Bes täti gungen 

kontro 1 1  ieren. 

Ein weiteres Spezifikum der Technikstudien ist die breite Streuung sowohl 

der Grund1 agenfacher als auch der Spezi a1 vorlesungen. 

Es kann daher didaktisch durchaus sinnvoll sein,Fächer der ersten und zweiten 

Diplomprüfung i.n ihrer Reihenfolge der Abso1 vierung zu vertauschen. Wir sehen 

daher den Studienplan nur als eine von vielen Möglichkeiten des Studienganges 

an. In einigen Studienplänen ist sogar die Inskription von Prüfungsfachern 

der zwei ten Diplomprüfung schon im ersten Sems·ter vorgeschrieben. Auf der 

anderen Sei te muß kein methodischer Nachteil ents tehen, wenn Prüfungsfacher 

der ersten Diplomprüfung zu ei'nem späteren Zeitpunkt des Studiums absolviert 

werden. 

Daher sch 1 ägt di e Hochsco.ü1 erschaft der Technischen Uni versi tät Wien fo1 gende 

Änderung der Neufassung des §20 Abs. 3 AHStG vor: 

Im letzten Satz beginnend mit dem Wort "1m Studienp 1 an" ist die Formulierung 

"für bestimmte Fächer" zu streichen, das Wort IGroßteil" ist durch das Wort 

ITei.1 "  zu ersetzen. 

Der Satz hat daher zu lauten: 
11 Im Studienplan kann festgelegt werden, daß über Me genannte Frist hinaus 

die Inskription und Teilnahme an Lehrveranstaltungen und das Antreten zu 

Prüfungen des folgenden Studienabschnittes unter Beachtung der besonderen 

Studienvorschriften grundsätzlich zulässig ist, sofern wenigstens ein Teil 

der Diplomprüfung (des Rigorosums) des noch nicht aqgeschlossenen Studien­

abschni. ttes berei ts abgelegt wurde. 11 
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Diese von uns vorgeschlagene Fonnulierung gibt den einzelnen Studienkommissionen 

eine größere Autonomie auf ihren individuell en Studienbetrieb Einfluß zu nehmen. 

Wir hoffen, daß Sie sich unseren oben angeführten Argumenten anschließen können 

und bitten Sie unsere Formulierung bei. der Novellierung des AHStG zu berück-

si chti gen. 

Hochachtungsvoll 

Studienrefonnreferent und 

stv. Vorsitzender der HTU-Wien 
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